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Text 

§ 4. Fremde, die in ihrem Heimatstaat bzw. Herkunftsstaat zur Ausübung des tierärztlichen Berufes 
befugt sind, dürfen den tierärztlichen Beruf im Inland als Vertragsassistenten an einer inländischen 
Hochschule nach Maßgabe der für die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer geltenden 
Rechtsvorschriften ausüben. 

Anmerkung 

Fassung zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2012 

Zuletzt aktualisiert am 

27.08.2021 

Gesetzesnummer 

10010369 

Dokumentnummer 

NOR40141331 


